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	▶ Streitwertecke
Der zeitlich sich nicht überschneidende Streitgegenstands
wechsel wirkt erhöhend

| Bei der Wertfestsetzung nach § 63 GKG findet im Fall teilweiser Klage-
rücknahme oder Teilerledigung keine Streitwertreduktion (Stufenstreit-
wert) statt. Dagegen wird bei einem sich zeitlich nicht überschneidenden 
Streitgegenstandswechsel eine Wertaddition vorgenommen (OLG Schles-
wig 7.3.22, 3 W 3/22, Abruf-Nr. 230164). |

Das OLG weicht damit aktuell von seiner älteren Rechtsprechung ab (28.2.12, 
17 W 1/12) und schließt sich der inzwischen überwiegenden Auffassung an 
(OLG München NJW-RR 17, 700; OLG Rostock MDR 20, 374; KG Berlin MDR 08, 
173; OLG Celle MDR 15, 912f; OLG Hamm AGS 07, 516; OLG Koblenz WuM 86, 
45). Da für die Gerichtsgebühren nicht mehr zwischen Verfahrens- und 
 Urteilsgebühren unterschieden werde, seien Teilerledigungen oder andere 
Abschichtungen des Streitwerts nicht relevant. 

merKe | Im konkreten Fall wurde ein Teil des Streitgegenstands durch eine 
Teil erledigungserklärung aufgrund von Zahlungen erledigt und danach die Klage 
erweitert. Maßgeblich ist nach dem OLG der Gegenstandswert aus der ursprüng-
lichen Klage zuzüglich der Klageerweiterung.

(mitgeteilt von VRiOLG Frank-Michael Goebel, Koblenz)
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	▶ Dieselskandal
Synergieeffekt gleichgelagerter fälle beschneidet Überschreitung 
der 1,3Geschäftsgebühr 

| Der sog. Dieselskandal beschäftigt weiterhin die Gerichte. Doch Grund-
sätze der Entscheidungen sind nicht nur speziell für Dieselfälle, sondern 
für Masseverfahren jeglicher Art bedeutsam. Der BGH hat sich insofern mit 
der Bestimmung der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG in den Fällen 
befasst, in denen sich Rechtsanwälte in einer Vielzahl von gleichgelagerten 
Fällen mit derselben Materie beschäftigen (10.5.22, VI ZR 156/20, Abruf-Nr. 
229622). |

Nach Nr. 2300 VV RVG kann der Anwalt eine Gebühr von mehr als 1,3 nur for-
dern, wenn seine Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Ob dies der Fall 
ist, ist gemäß § 14 Abs. 1 RVG anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls 
zu beurteilen. Bei der Frage, ob die Schwellengebühr nach Nr. 2300 Abs. 1 VV 
RVG von 1,3 tatsächlich überschritten ist, sind die Synergieeffekte durch die 
Bearbeitung einer Vielzahl vergleichbarer Verfahren zu berücksichtigen.

In den Dieselfällen gilt: Da die Anwälte des Klägers schon eine Vielzahl von 
solchen Verfahren bearbeitet hatten, muss die tatsächlich erhebliche Einar-
beitungszeit in die technischen und rechtlichen Fragen einer Haftung von VW 
auf die vielen betreuten Dieselverfahren umgelegt werden. Die Bearbeitung 
des konkreten Streitfalls wies damit also keine überdurchschnittlichen 
Schwierigkeiten mehr auf.

(mitgeteilt von Dipl.-Rechtspfleger Peter Mock, Koblenz)
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